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Gebundene
und offene Ganztagsschulen
sowie außerunterrichtliche

Ganztags- und Betreuungsangebote
in Primarbereich und Sekundarstufe I

RdErl . d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung
v. 23.12.2010 (ABI . NRW. 1/11S. 38)

1 . Grundlagen
1 .1

	

In Nordrhein-Westfalen gibt es gebundene Ganztagsschulen-diese
auch als erweiterte gebundene Ganztagsschulen - (§ 9 SchuuG Ab-
satz 1 SchuuG - BASS 1 - 1), offene Ganztagsschulen (§ 9 Absatz
3 SchuuG) und außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsange-
bote (§ 9 Absatz 2 SchulG).

1 .2

	

Gebundene Ganztagsschulen, offene Ganztagsschulen und außer-
unterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote unterscheiden
sich in Bezug auf Teilnahmepflichten und -möglichkeiten wie folgt :

In einer gebundenen Ganztagsschule (§ 9 Absatz 1 SchulG)
nehmen alle Schülerinnen und Schüler der Schule an den
Ganztagsangeboten teil . Mit Aufnahme der Schülerinnen und
Schüler in die gebundene Ganztagsschule wird die regelmä-
ßige Teilnahme an den Ganztagsangeboten dieser Schule für
sie in dem in Nummer 5.1 beschriebenen Zeitrahmen ver-
pflichtend .
In einer offenen Ganztagsschule im Primarbereich (§ 9 Ab-
satz 3 SchuuG) nimmt ein Teil der Schülerinnen und Schüler
der Schule an den außerunterrichtlichen Angeboten teil . Die
Anmeldung bindet für die Dauer eines Schuljahres und ver-
pflichtet in der Regel zur regelmäßigen und täglichen Teilnah-
me an diesen Angeboten.
Zu den außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsan-
geboten (§ 9 Absatz 2 SchulG) gehören im Primarbereich die
�Schule von acht bis eins", �Dreizehn Plus" und �Silentien", in
der Sekundarstufe I die ,pädagogische Übermittagbetreuung
und weitere Ganztags- und Betreuungsangebote' . An diesen
Angeboten nimmt ein Teil der Schülerinnen und Schüler der
Schule teil . Eine regelmäßige und tägliche Teilnahme ist nicht
erforderlich .

1.3

	

Eine zentrale Grundlage ist die Zusammenarbeit von Schule, Kin-
der- und Jugendhilfe, gemeinwohlorientierten Institutionen und Or-
ganisationen aus Kultur und Sport, Wirtschaft und Handwerk sowie
weiteren außerschulischen Partnern . Sie soll fortgeführt und weiter
intensiviert werden . Die Beteiligung von gewinnorientierten Trägern
und kommerziellen Nachhilfeinstituten ist unzulässig (§ 55 SchuuG).

1.4

	

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind verpflichtet, Plätze für
Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter bedarfsgerecht in
Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten (§ 24 Ab
satz 2 SGB VIII). Die Kommune kann diese Verpflichtung auch durch
entsprechende Angebote an Schulen erfüllen, soweit die Bildungs-,
Erziehungs- und Betreuungsangebote nach den Grundsätzen des
SGB VIII gestaltet werden (§ 5 Absatz 1 KiBiz) .
Leistungen der Kommunen zur Einrichtung beziehungsweise zum
Betrieb von Ganztagsschulen und außerunterrichtlichen Ganztags-
und Betreuungsangeboten zählen in diesem Rahmen zu den pflich-
tigen Leistungen .
Die Kommune beurteilt im Rahmen ihrer Selbstverwaltung, in wel-
chem Maße, auch im Lichte der haushaltswirtschaftlichen Voraus-
setzungen, es bedarfgerecht ist, Plätze in Ganztagsschulen oder au-
ßerschulischen Ganztags- und Betreuungsangeboten vorzuhalten .

2. Ziele und Qualitätsentwicklung
2.1

	

Ziel ist der Ausbau von Ganztagsschulen und außerunterrichtlichen
Ganztags- und Betreuungsangeboten zu einem attraktiven, qualita-
tiv hochwertigen und umfassenden örtlichen Bildungs-, Erziehungs
und Betreuungsangebot, das sich an dem jeweiligen Bedarf der Kin-
der und Jugendlichen sowie der Eltern orientiert . Die individuelle
ganzheitliche Bildung von Kindern und Jugendlichen, die Entwick-
lung ihrer Persönlichkeit, der Selbst- und Sozialkompetenzen, ihrer
Fähigkeiten, Talente, Fertigkeiten und ihr Wissenserwerb sollen sy-
stematisch gestärkt werden . Dies soll durch eine flexible und be-
darfsgerechte Mischung von verpflichtenden und freiwilligen Ange-
boten sichergestellt werden .

2.2

	

In allen Landesteilen soll eine möglichst vergleichbare Qualität si-
chergestellt werden . Die Landesregierung unterstützt die örtlichen
Entwicklungsprozesse, beispielsweise durch Beratungsleistungen,
wissenschaftliche Begleitvorhaben, ergänzende Erhebungen sowie
durch Rahmenvereinbarungen mit gemeinwohlorientierten Partnern .

2.3

	

Die Schulaufsicht unterstützt die jeweiligen örtlichen Entwicklungs-
prozesse von Schulen, Trägern und Kommunen, beispielsweise
durch Beratungsleistungen, Unterstützung in Konfliktsituationen
oder Mitarbeit in Steuergruppen und Qualitätszirkeln .

3. Merkmale von Ganztagsschulen
und außerunterrichtlichen Ganztags-und Betreuungsangeboten

3.1

	

Zu den Merkmalen sowohl einer gebundenen als auch einer offenen

Ganztagsschule (§ 9 Absatz 1 und Absatz 3 SchulG) gehören bei-
spielsweise

Angebote für unterschiedlich große und heterogene Grup-
pen, die auch besondere soziale Problemlagen berücksichti-
gen,
ein verlässliches Zeitraster und eine sinnvoll rhythmisierte
Verteilung von Lernzeiten auf den Vormittag und den Nach-
mittag, auch unter Entwicklung neuer Formen der Stunden-
taktung,
die Offnung von Schule zum Sozialraum und die Zusammen-
arbeit mit den dort tätigen Akteuren �auf Augenhöhe',
Förderkonzepte und -angebote für Schülerinnen und Schüler
mit besonderen Bedarfen (zum Beispiel Sprachförderung .
Deutsch als Zweitsprache, Mathematik und Naturwissen-
schaften, Fremdsprachen . Bewegungsförderung),
die Förderung der Interessen der Schülerinnen und Schüler
durch zusätzliche themen- und fachbezogene oder fächer-
übergreifende, auch klassen- und jahrgangsstufen-übergrei-
fende Angebote und außerunterrichtliche Praktika,
zusätzliche Zugänge zum Lernen und Arbeitsgemeinschaften
(zum Beispiel Kunst, Theater, Musik, Werken, Geschichts-
werkstätten, naturwissenschaftliche Experimente, Sport) so-
wie sozialpädagogische Angebote, insbesondere im Rahmen
von Projekten der Kinder- und Jugendhilfe (zum Beispiel in-
terkulturelle, geschlechtspezifische, ökologische, partizipati-
ve, freizeitorientierte und offene Angebote),
Anregungen und Unterstützung beim Lösen von Aufgaben
aus dem Unterricht und Eröffnung von Möglichkeiten zur Ver-
tiefung und Erprobung des Gelernten sowie zur Entwicklung
der Fähigkeit zum selbstständigen Lernen und Gestalten .
Möglichkeiten und Freiräume zum sozialen Lernen . für
Selbstbildungsprozesse und für selbstbestimmte Aktivitäten .
ein angemessenes Gleichgewicht von Anspannung und Ent-
spannung mit entsprechenden Ruhe- und Erholungsphasen
und von Kindern und Jugendlichen frei gestaltbaren Zeiten .
Angebote zur gesunden Lebensgestaltung, u .a . zu einer ge-
sunden Ernährung,
vielfältige Bewegungsanreize und -angebote .
die Einbindung der Eltern sowie der Schülerinnen und Schü-
ler an Konzeption und Durchführung der Angebote,
Unterstützungsangebote für Eltern, zum Beispiel zu Erzie-
hungsfragen, der Beratung und Mitwirkung,
in der Sekundarstufe I auch die Orientierung auf Aspekte der
Berufs- und Ausbildungsreife oder der Hochschulreife sowie
Lebensplanung .

Offene und gebundene Ganztagsschulen setzen diese Merkmale im
Rahmen ihrer Ressourcen und Möglichkeiten um .

3.2

	

Außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote (§ 9 Ab-
satz 2 SchulG) können sich inhaltlich im Rahmen ihrer Ressourcen
an den Merkmalen von Ganztagsschulen orientieren .

4. Einrichtungsverfahren
4.1

	

Ganztagsschulen sind Gegenstand der Schulentwicklungsplanung
und Jugendhilfeplanung (§ 80 Schule, § 80 SGB VIII und § 7 KJ-
FöG), auch im Rahmen von regionalen Bildungsnetzwerken .

4.2

	

Der Schulträger entscheidet, ob eine Schule als gebundene Ganz-
tagsschule geführt wird . Vorher hört er die Schule an (§ 76 Satz 2
Nummer 7 Schule). Über deren Stellungnahme entscheidet die
Schulkonferenz (§ 65 Absatz 2 Nummer 22 Schu[G). Die Entschei-
dung des Schulträgers bedarf der Zustimmung der Bezirksregie-
rung .

4.3

	

DerSchulträgerentscheidet mit Zustimmung der Schulkonferenz, ob
eine Schule als offene Ganztagsschule geführt wird (§ 9 Absatz 3
Satz 3 Schule).

4.4

	

Über außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote (§ 9
Abs. 2 Schule) entscheidet die Schule mit Zustimmung der Schul-
konferenz (§ 65 Absatz 2 Nummer 6 Schule). Der Schulträger ist zu
beteiligen .

4.5

	

DerSchulträger und der öffentliche Träger der Jugendhilfe unterstüt-
zen die Schulen und ihre außerschulischen Partner bei der Planung
und Organisation ihrer außerunterrichtlichen Angebote . Sie beteili
gen die freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe . Kirchen . Musik-
schulen, Vereine und weitere Träger. Bei den Bewegungs-, Spiel-
und Sportangeboten ist der gemeinnützige Sport zu berücksichtigen.

5. Zeitrahmen und Öffnungszeiten
5.1

	

Der Zeitrahmen des Ganztagsbetriebs gebundener Ganztagsschu-
len (§ 9 Absatz 1 Schule) erstreckt sich unter Einschluss der allge-
meinen Unterrichtszeit in der Regel auf mindestens drei Unterrichts
tage über jeweils mindestens sieben Zeitstunden, in der Regel von 8
bis 15 Uhr. Er erhöht sich in erweiterten gebundenen Ganztagsschu-
len in der Regel auf jeweils mindestens vier Unterrichtstage mit je-
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